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— 4'4 ^
jich sali?n müßt?, von jenen Sachen nicht einmal reden

zu mögen, die ihnen doch für das innere Wohl des

Vaterlands unentdehrlich scheinen; ;) daß sie dadurch

gewissermaßen gezwungen würden, den von der derma-

ligen Gesetzgebung entworfenen Constitutionspian anzu-

nehmen, und somit dem Deputirtc» nach Bern die

Hände gebunden wären, so zwar, daß er zur Annahme
des Cvnstttulionsentwurfs einzig beyzustimmen iin Fall
wäre; 4) daß weil zur Zeit, da sie als Dcputirte an

diese Tagsatzung ernennt wurden, ihnen von diesem

Eid nichts sey gemeldet worden, selbe mithin zu dessen

Leistung keineswegs angehalten werden können.

Der Statthalter hob hierauf die Sitzung auf und

verlangte Verhalrungsbefehle von der Regierung, die

den oben zu Anfang dieses Stücks abgedruklen Be-
schluß nahm.

In Abwesenheit ihres gesetzlichen Präsidenten fezte

jedoch die Tägsatzung ihre Satzungen fort und erklärte

noch am i.Aug. einstimmig:

1) »Daß sie nach aufhabender Pflicht und laut In-
halt des beschwvrnen Eides vom 2. Heumon. ,801, sich

berechtigt halte, mit der Ernennung des Deputirten'zur
allgemeinen Tagsatzung fortzufahren, wirklich fortfah.
re» werde, ohne dazu mit einem neuen Eide sich dela.

ften zu lassen."

2) » Daß sie ftrner zur Ernennung von 5 Gliedern

schreiten werde, die eine Camonsorganisation enlwer.

sen, und der versammelten Cantonötagsatzung in der

Folge vorlegen sollen; doch ohne etwas, von dem sie

noch keine helle Begriffe habe, und das von der recht-

mäßigen Behörde noch nicht festgesetzt sey, zur einzigen

Basis zu n-hmen — vielmehr werden sie das zwek-

mäßigste Augenmerk auf eine solche Cantonalorganisa.
tio» richten, wodurch das Beste des allgemeinen Va-
jerlands erzielet, die Loealbedürfnisse in Betrachtung

gezogen, die innere Ruhe befestigt, der Wohlstand und

Nutzen befördert und jedes ausweichbarc Uebel von dem

leidenden Vaterland abgewendet werden könnte."

;) »Daß die Cantonsdepntirten (sollte diese auf
Ruhe und Wohl beabsichtigte Verrichtung misbilligt
oder gar gewaltsam gehindert werde» wollen) von heute

«n sämtlich ihre Stellen niederlegen und sich des erhalte-
neu Auftrages förmlich entschlagen, in der festen und
Unerschütterlichen Ueberzeugung, daß sie nur als freye,

kuech keine Nebenvorschristen gefesselte Männer, mit
chrcr Thätigkeit dem Vaterlande nutzen können."

Die Versammlung hat alsdann auch wirklich dm

Altlandammann Iost Müller zum Deputirten in die
allgemeine Tagsatzung ernannt.

Gesetzgebender Rath, 4. Inil.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Untcrrichtscommißion, die
Ausgaben des Ministeriums der Künste und Wis-
senschaften für das Kirchmwefen betreffend.)

Aus der von Ihrer Commißion eingesehen Special-
Rechnung über die Verwendung vieftr Summe ergiebt
es sich, daß

im Jahr 1799 für dasKirchemve« Fr. btz, rp.
sen aus derselben verwandt worden, 4760 —

im Jahr 1 Los für das Kirchen« '
Wesen zi, iZl 4 5

(Die zwey grösten Summen wa«

reu für die Geistlichkeit des Cantons
Luzern 10,000 Fr. ; für die des Ct.
Wallis 6000 Fr.)

Für das Erziehungswesen.
(Meist an Schultchrer - Gehalt.) ii,Zzo 4 1/2
Für Litteratur und Künste 1096 - -
Im Jahr 180» für daS Kirchen-

wesen. 40,17, 4 9
(Die zwey grösten Summen wa«

reu : der Geistlichkeit des Ct. Thur«
gau. 2;,044 Fr. 8 btz 7 rap, —
Derjenigen des Cant. Waldstättcn
4148 Fr. i btz.)

FürdasErziehungswcsen. 929? 9 4
Für Litteratur u. Künste, 7,4g - -

Summa. 105,004 2 81/2
Mithin ist schon hier ein Defekt von 5004 Fr. 2 btz.

8 1/2 rap., der durch den neuen Credit muß getilgt
werden.

Im Jahr 1801 wurden folgende Grundzinsstimmen
für Bezahlung der Geistlichen ihres Cantons von nach,

stehenden Vermaltungskammern verwandt:
Fr. btz. r.

Von dtt Verwaltungskamer des

Cantons Argau. 42,288 7 9

— Baden. 9154 9

— Basel. 12,000 - -
— Bern. 50416 8 4

Freyburg. 10,000 - -
Summa.. 151,85s 2 »
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Fr. btz. r.
Ucbertrag. 1,1,859 2 2

D. Verw. Kam. d. Canton Lcman. 87,881 7 -

' Linth !,447 6 4
— Oberland. 5,750 > -
— Santis. 15,08; 1 9
>— Solothurn. 47,8; 4 9 4
— Thnrgau. »6,0,5 5 5

— Watdstàn. 659 8 »

— Zurich. 62,771 ; 4

,6l,Z24 9

Da, wie wir bereits bemerkt haben, um der Rech,

nungsförmlichkeit willen auch diese Summe — mithin
samt dem erster» Defecte eine Summe von ,66,,28 Fr.
6 dtz. 7 rp> durch den neu zu erlheilenden Credit soll

gcdekl werden, so bewilligen Sie eigentlich nur die für
die vorhandenen Bedürfnisse wahrhaft geringe Summe
der Fr. ,;,6?i Fr. z dtz. 2 1/2 rp.

Ihre Commißion nimt keinen Anstand, Ihnen zu

folgendem Décrété zu rathen:
Der gesetzgebende Rath,

Auf die Botschaft des Vollz. Raths vom 25. Juni
»8oi, und nach angehörtem Berichte seiner Commißion
des öffentlichen Unterrichts, verordnet:

». Es ist dem Voll;, Rath zu Handen des Ministe-
riums der Wissenschaften, für die Bedürfnisse des

Kirchenwesens, der Erziehungs. und Wissenschaft-
lichen Anstalten eine Summe von 400,000 Fr. auf
daS Nationalschatzamt angewiesen.

2. In diesem Credite ist die Summe der ,61,124 Fr.
btz. 9 rp. als des bisherigen Ertrags der zu Bejah-

lung der Geistlichkeit angewiesenen Grundzinse de.

griffen.

Die Petitionencommißion berichtet über nachfolgen-
den Gegenstand :

Joh. Alderaus der Waldstadt, säßhast zu Herifau,
verlangt unter der Empfehlung des dortigen Statthalters
eine Dispensation von dem Gesetz, um eine gewisse Anna
Himmelin heyralhcn zu dürfen, mit welcher er, vor der

rechtlichen Auflösung einer mit der Sara Meyer ge-

schlossenen aber cìe durch der Meyerinn Schuld
niemals vollzogenen Ehe ein Kind, und seither mehrere

erzeugt hat.

So bedenklich in ihren Folgen jede Dispensation von
dem Gesetz ist, das alle ehliche Verbindimg Personen

nnlerstigt, die unter sich einen ehebrecherischen Umgang
gepflogen haben, so gwibt doch die Pet. Commißion, j

Ihnen die Ueberweisung dieses in seinen Umständen ganz
dejvndern Vocjalls, an die Civilgesetzgebuiigscommißivu
vorschlagen zu sollen. Der Petenl wird abgewiesen.

Die Finanzcommißion erstattet nachfo^enden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Geietzgeberl Nach genauer Untersuchung der ih-
rer Finanz Commißion unterm 2. Heum. 1801 zugewie-
seven Bittschrift samt Beylagen der Gemeinde Volkarl-
schwyl, C. Zürich, in Betreff der Vertheilung ihrer Holz-
gerechtigkeilen, hat Sie die Ehre, Ihnen nunmehr
darüber folgenden nähern Bericht zu ertheilen.

Die Gemeinde Volkartschwyl besizl ein Bezirk Land
von mehr als zoo Jucharlen in Tann, und Laubhoiz,
welches in 24 Gerechtigkeiten eingetheilt ist, und von
denen einige zn kleinern Abtheilungen, als 1/a., 1/4-
und i/6lels.Gerechtigkejt bestimmt sind;' die Gerechtiq-
keitsbrsitzer venuzten btsanhin diese Gerechtigkeiten, die
den Käufen und Verkäufen gleich anderm Privareigen-
thum unterworfen waren, und Jeder war berechtigtà chue Kühe und Pferde darauf zur Weyde zu treiben.

Aus mehrern Gründen schien diese Bmutzungsart
der Mehrheit der Gemeinde nicht die zwekmä'ßigste zu
seyn, und zwar hauptsächlich darum:

») Weilen umer den Gerechtigkeitsbefitzern zum öftem
Strctt und Mißoerständniß über die Benutzung dcS
Wcydgangs erwachseten, und der immer zuneh,
mende Frevel, ohngeacht der Aussicht der Forste^
nichl zu verhindern ist.

2) Weilen die Art der BeHolzung einer guten Forst-
vkonomie gänzlich zuwider streitet, und den vkà
gen Ruin der Waldung befördert.

Aus diesen und andern Ursachen bewogen, faßten die
Mchrern von den Gerechtigkeitsbesitzern den Entschluß,
um eine desto zwekmäßigere Bcnutzungsart zu erzrelcn,
eine Vertheilung dieser Gcmeindgüter unter sich vorzu-
nehmen.

Zu diesem Ende bemühete flch V. Homberqer, D-str,
Statthalter, mit der Versertigung eines Vorschlags, der'
am 2. Herbsim. 1800 mit 26 Stimmen gegen 11 zu>

seiner küustigen Ausführung angenommen war.
Gegen diesen Vorschlag traten im Name» der Oppv,

nemen die Bürger Wetstem und Seckelmstr. Mayer vor»
Volkartschwyl den 29. Sept. »8so vor dem DistrittSg«,
richt klagend auf, um sich der Vollziehung des Theilung^
Vorschlags zu widersetzen, weilen im VertheilungsfaS
die Erhaltung der Gemeindbrünnen, des WucherstierF
und andere der Gemeinde zur Erhaltung obliegende
Gegenstände, den Partikularen zur Last fallen mûKà

à
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Diese Klagen waren aber ohne Erfolg, indem das Di«
firikrsgericht daö Gutachten zur Vertheilung bestätigte.

Aus dieshin und »ach in Kraft erwachsenem Urtheil
würbe mit B. Quartiennstr. Spitteler von Hottingen,
Distr. Zürich, zu Ausmessung und Vertheilung dieser

Waldung den 8. Oct. 1800 ein Accord getroffen, und"
demselben für diese Verrichtung ;oo st. versprochen.

Ungesäumt unternahm B. Spitteler diese Ausmessung

und würde dieselbe und die Vertheilung sogleich endlich

berichtiget haben, wenn er nicht durch eine ihn über-

fallene Krankheit, nachdem die halbe Ausmessung bereis

erfolget war, an der Fortsetzung verhindert worden
wäre, und die Arbeit bis auf das Frühiahr verschoben

werden mußte, da unterdessen das Gesetz vom 1; Dec.

igoo erschien, weiches in dem zte» Art. alle und jede

Vertheilung i>on Gcmeindwaidunge» untersagt.

In dieser Lage und da die Gemeinde Volkartschwyl
dem B. Spitteler auf sein accordmäßiges Verding be.

rcits ,zo fl. bezahlt hat, auch im Fall seyn wird, die

übrige Bezahlung zu leisten, und in der Betrachtung,
daß diese Vertheilung längst vor dem vbgedachten Gesetz

angefangen worden ist, und dieselbe ohne die eingefallene

Krankheit des B. Spittclers zu ihrer Erfüllung gekom,

men wäre, hoffet die Gemeinde Volkartschwyl, der

gefttzgeb. Rath werde ihr ihre Bitte gewähren, und die

angefangene Vertheilung nach dem Vorschlag vollen,

de» lassen.

Ihre Finanz-Commißion findet nun in diesem beson-

dcrn Fall, nach dem Grundsatz, daß kein Gesetz eine

rükwirkende Kraft haben solle: es könnte der Gemeinde

Volkartschwyl in ihrem Begehren, wo nicht zum Ganzen,

dennoch zum Theil entsprochen werden; — fie hat dem-

nach die Ehre, Ihnen B. G. den folgenden Decretsvoc-

schlag zur beliebigen Genehmigung oder Abänderung

vorzuschlagen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber Grundsätze der gesellschaftl!»

chen Verbindungen. 8. (A r an > 8 0 >.)

Bogen mit den Seitenzahlen 47 bis ;8 be«

zeichnet.

Der Aufsatz verräth einen Scldstdenker und einen hel-

len Kopf, dabey scheint er uns jedoch etwas flüchtig hin-
geworffen und derjenigen Bestimmtheit und Klarheit,
die die Mittheilung abstrakter Begriffe erheischt, hin und

wieder zu mangeln. Die Menschen — sagt der Vf. —
treten gesellschaftlich zusammen, um stch Einigkeit und
Seelenruhe über die Bestimmung und den Zweck ihres
Sevns und einen so viel möglich damit verbundenen,
frohen und sicheren Lebensgenuß, durch gegenseitige Be«
lchrung und Unterstützung zu erwerben. Der Wille der
Gesellschastsgliedcr muß seyn, die Mittel zu Erreichung
dieses Zweckes in Thätigkeit zu setzen ; dieser Wille mug
also als Zweck allen Gesetzen zu Grunde liegen. Der
Staatsbürger ist in Bezug auf diese Grundsätze, in reli»
gioscr, politischer und bildender Hinsicht zu betrachten.
»Der bildende Theil des Menschen ward unseliger
Weise bisdahin gemeinschaftlich den Priestern und Ne«

genlcn anvertraut, und als politischer Gegenstand zu
nichts, wie zur Erhaltung ihrer politischen Existenz be«

„uzt."— „Der Mensch in seinen religiösen Verhältnis!
sen betrachtet, hat das Recht, sich durch diejenige Glau«
bensrneinung seine Seelenruhe über den Zweck seiner
Bcstimmungzu begründen, welche ihm die vollkomenste
Befriedigung gewährt. Das Resultat hievon ist das
Recht der ungestörten Glaubens oder Gewissensfreyheit.
Folglich sollen: Glaubenslchrer so wie Corporationen
von Glaubenslehrern, sich keine Macht oder Gewalt ir,
gend einer Art anmassen können oder dörffen. Ihre
Macht beruhet bloß auf der Kraft innere Ueberzeugung
zu bewürken, und dem Menschen seine Seelenruhe zu
begründen ; ihr ganzes Bestreben soll dahin gehen, Men.
sehenwürde zu erhöhen, reine Gottesverehrung, Toleranz
und Bruderliebe in Mmschenberzen zu legen. — Jeder
Gewallanmassung, Glaudensmeinungen aufzudringen,
sollen Schranken gcstzt werben. — Keinen Glaubens,
Meinungen sollen Hindernisse in Weg gelegt werden kön,

nen, in welchen mehrere ob/r einzelne Glieder Beruht,
guug zu finden hoffen. " — »Das Recht der persönli,
chen Freyheit, alle zweckmäßigen Handlungen ausüben

zu dürfen, die uns frohe» Lebensgenuß unbeschadet uü»

srer Mitmenschen gewähren, fodcrt, so wie das Recht
der persönliche» Gleichheit,Handhabung in der Ausübung
aller feiner Theile durch das Gesetz. " » Das Recht der

Freyheit, alle Mittel anwenden zu dürfen, um sowohl
seine thierische wie geistige Bildung ununterbrochen zu
erhöhen (versteht sich unbeschadet unserer Mitmenschen)

fordert als Gesetz: Unbeschränkte Schreib- und Preß,
sreyhcit, insofern Namcnsuntcrschrift da ist; — daß

bey jeder öffentlichen Erziehung, sie sey körperlich oder

geistig, keine Einmischung von Glaubensineiiiungen jr.
gend einer Art sta't habe, sonvern baß diese nach Bedör.

sen für sich behandelt werden. "
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